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Leistungsvereinbarung Rehasport  Formular LV-Reha 

 
 

 zwischen: und: 
 

TSG 1864 Bleichenbach e.V. 
Mittelgasse 1 

63683 Ortenberg 

Name, Vorname   

Straße, Haus-Nr.   

PLZ-Ort   

Telefon (Festnetz)   

Telefon (mobil)   

E-Mail   
   

Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf genderkonforme Formulierungen und bitten, dies zu 
beachten. Wir beziehen uns im Allgemeinen auf alle Geschlechter; in Einzelsituationen, die nur eine Person 
betreffen, ist die genderkonforme Formulierung natürlich angegeben.  

 
über die Teilnahme am Rehabilitationssport in Gruppen gemäß ärztlicher Verordnung nach § 64 Absatz 1 
Nr. 3 SGB IX. 

Angebot des Vereins als Leistungserbringer von Rehasport: 

Ort, Tag, Uhrzeit: 
Dorfzentrum Bleichenbach, Wasenstraße 3, 63683 Ortenberg 
Die aktuellen Kurszeiten sind dem Kursplan unter 
www.bleichenbach.de/tsg zu entnehmen. 

Dauer einer 
Übungsveranstaltung: 

45 Minuten Größe der Gruppen: 
Orthopädie max. 15 TN 
Neurologie max. 15 TN 

Krebsnachsorge max. 15 TN 

Inhalt des Sportangebots: 
Gymnastik, Kräftigungsübungen, Atem-/ Entspannungsübungen, 
Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit. 

Leitung: 

zertifizierte Übungsleiter Rehasport. Die für den Kurs jeweils 
verantwortlichen Rehasport-Übungsleiter sind dem unter 
www.bleichenbach.de/tsg eingestellten Kursplan "Rehasport" zu 
entnehmen. 

Bestehende Versicherung: 
ARAG-Sportversicherung (über die Mitgliedschaft im Landessportbund 
Hessen); Versicherung über den Verbandsbeitrag des HBRS. 

Ergänzungen:  ./. 
 
Hinweise zur Vereinsmitgliedschaft: 

 Es ist nicht zulässig für die Teilnahme am Rehabilitationssport / Funktionstraining Zuzahlungen, 
Eigenbeteiligungen etc. oder Vorauszahlungen von den Teilnehmern/-innen zu fordern. Abweichende 
Vereinbarungen sind unzulässig. 

 Im Interesse der Nachhaltigkeit der Rehabilitationsmaßnahme / des Funktionstrainings wird jedoch 
auch von den Sozialversicherungsträgern eine Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis begrüßt. 

 Wenn Gebühren oder Eigenbeiträge freiwillig geleistet oder die Mitgliedschaft freiwillig eingegangen werden, 
kann das entsprechende Sportangebot des Vereins in Anspruch genommen werden. Kurse/ Sportangebote 
mit Zuzahlungen sind explizit ausgewiesen.  
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 Wird die Teilnahme am Rehabilitationssport / Funktionstraining über den  
Zeitraum der Verordnung hinaus fortgesetzt, so richtet sich die Teilnahme nach  
den im Verein allgemein gültigen Regelungen, insbesondere der Satzung des  
Vereins. In diesen Fällen ist eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. 

Versäumung von Übungsstunden: 

 Der Teilnehmer/die Teilnehmerin am verordneten Rehabilitationssport / Funktionstraining trägt eine 
Eigenverantwortung für den Rehabilitationsprozess und die Erreichung der Rehabilitationsziele. Eine aktive 
Mitwirkung und die regelmäßige Teilnahme am Rehabilitationssport / Funktionstraining werden deshalb 
vorausgesetzt. 

 Der Teilnehmer ist verpflichtet, für den Fall, dass er eine Übungsstunde nicht wahrnehmen kann, diese 
rechtzeitig, grundsätzlich mindestens 24 Stunden vorher, gegenüber dem Verein abzusagen. Eine 
fernmündliche Absage ist ausreichend. 

 Bei mindestens dreimaligem unentschuldigtem Fehlen ist der Verein berechtigt, diese Leistungsvereinbarung 
außerordentlich mit sofortiger Wirkung schriftlich zu beenden. In diesen Fällen endet auch der Anspruch auf 
Teilnahme an den Übungsveranstaltungen zu Lasten der Rehabilitationsträger / Krankenkassen. 

Beendigung der Leistungsvereinbarung: 

 Diese Leistungsvereinbarung endet automatisch mit dem Auslaufen der von dem Kostenträger genehmigten 
ärztlichen Verordnung und der Absolvierung der verordneten Einheiten. 

 Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist im Einzelfall berechtigt, die Leistungsvereinbarung vorzeitig zu beenden. 
 Bei mindestens dreimaligem unentschuldigtem Fehlen ist der Verein berechtigt, diese Leistungsvereinbarung 

außerordentlich mit sofortiger Wirkung schriftlich zu beenden. 

Honorar, Kostenerstattung (für gesetzlich Versicherte) 

 Liegt eine gültige Verordnung (Muster 56) vor, übernimmt der TSG die Abrechnung mit dem Kostenträger. Es 
entstehen keine weiteren Gebühren. 

Honorar, Kostenerstattung (für Privatversicherte/Selbstzahler) 

 Für die Teilnahme an dem vorgenannten Reha-Sport-Angebot berechnen wir den jeweils aktuell gültigen Reha-
Tarif bzw. Verrechnungssatz. (siehe Veröffentlichung des Landesfachverbands: https://hbrs.de) 

 Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin leitet eigenverantwortlich Kostenerstattungsverfahren mit möglichen 
Leistungsträgern ein und informiert sich selbständig über mögliche Bezuschussungen. Eine Nichterstattung 
oder eine Teilerstattung durch Kostenträger (Private Krankenkasse) hat keinen Einfluss auf das vereinbarte 
Honorar. 

Eine Kopie dieser Vereinbarung wurde der Teilnehmerin/ dem Teilnehmer ausgehändigt. 

 

Vereinsvertreter:  Teilnehmer/-in: 

…............................................   …............................................ 

Ort, Datum, Unterschrift  Ort, Datum, Unterschrift 
 

Turn-, Sport- und Gemeinschaftsverein (TSG) 1864 Bleichenbach e.V. 

Mittelgasse 1, 63683 Ortenberg 

Erreichbarkeit Vorstand: tsg-vorstand@bleichenbach.de 

Erreichbarkeit Rehasport: tsg-rehasport@bleichenbach.de 


